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Regeste

Nichteintreten auf Asylgesuch und Wegweisung (Dublin-Verfahren - Art. 31a Abs. 1 Bst. b
AsylG)

Erwägungen

E. 1.1
Das Bundesverwaltungsgericht ist zuständig (Art. 105 AsylG; Art. 31 ff. VGG) und die
Sachurteilsvoraussetzungen sind erfüllt (Art. 48 Abs. 1 VwVG [Legitimation], Art. 108
Abs. 3 AsylG [Frist] und Art. 52 Abs. 1 VwVG [Form]), sodass auf die Beschwerde
einzutreten ist. Das Gericht entscheidet über diese endgültig (Art. 83 Bst. d Ziff. 1 BGG).

E. 1.2
Die Beschwerde erweist sich als offensichtlich unbegründet, weshalb sie im Verfahren
einzelrichterlicher Zuständigkeit mit Zustimmung eines zweiten Richters beziehungsweise
einer zweiten Richterin (Art. 111 Bst. e AsylG), ohne Durchführung eines
Schriftenwechsels und mit summarischer Begründung (Art. 111a Abs. 1 und 2 AsylG) zu
behandeln ist.

E. 2.1
Die Vorinstanz hat korrekt erwogen, dass gemäss Art. 13 Abs. 1 Dublin-III-VO (illegale
Einreise in den Dublin-Raum) grundsätzlich Frankreich für die Durchführung des Asyl- und
Wegweisungsverfahrens der Beschwerdeführenden zuständig ist, dass das französische
Asylsystem rechtsprechungsgemäss keine systemischen Mängel aufweist, aufgrund derer
die Zuständigkeit gemäss Art. 3 Abs. 2 Dublin-III-VO auf die Schweiz überginge, und dass
vorliegend keine völkerrechtlichen Vollzugshindernisse ersichtlich sind, welche die
Schweiz zu einem Selbsteintritt nach Art. 17 Abs. 1 Dublin-III-VO verpflichten würden.
Dabei hat sie namentlich die geltend gemachte Zwangsheirat der Beschwerdeführerin 1 und
Bedrohung durch ihren in Frankreich lebenden (Ex-)Ehemann, den dokumentierten
Gesundheitszustand der Beschwerdeführenden und das übergeordnete Kindesinteresse des
Beschwerdeführers 2 berücksichtigt und rechtsprechungskonform gewürdigt. Darüber
hinaus hat die Vorinstanz in rechtsfehlerfreier Ausübung des ihr nach Art. 17 Abs. 1
Dublin-III-VO und Art. 29a Abs. 3 der Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 (AsylV 1,
SR 142.311) zukommenden Ermessens von einem freiwilligen Selbsteintritt der Schweiz
abgesehen. In diesem Zusammenhang hat sie die Beschwerdeführenden darauf
hingewiesen, dass ihnen in Frankreich der Zugang zu allfällig notwendigen medizinischen
Behandlungen offensteht und sie sich im Falle einer konkreten Bedrohung an die dortige
Polizeibehörde wenden können. Sie ist demnach zu Recht in Anwendung von Art. 31a Abs.
1 Bst. b AsylG auf die Asylgesuche der Beschwerdeführenden nicht eingetreten und hat in
Anwendung von Art. 44 AsylG deren Wegweisung nach Frankreich angeordnet. Zur



näheren Begründung wird auf die korrekten vorinstanzlichen Erwägungen verwiesen.

E. 2.2
Die Vorbringen der Beschwerdeführenden auf Rechtsmittelebene, wonach die
Beschwerdeführerin 1 Opfer geschlechtsspezifischer Gewalt geworden sei, von männlichen
Familienangehörigen in Frankreich bedroht werde und dort in Angst leben müsse,
vermögen an der Richtigkeit der vorinstanzlichen Verfügung nichts zu ändern. Angesichts
dessen, dass die Beschwerdeführerin 1 angibt, ihrem (Ex-)Ehemann in Frankreich nie
begegnet zu sein, und sie die Bedrohung durch diesen kaum substantiiert hat, ist von
vornherein nicht davon auszugehen, dass den Beschwerdeführenden in Frankreich eine
konkrete und ernsthafte Gefahr für Leib und Leben droht, die einer Überstellung
entgegenstünde. Es ist sodann zu betonen, dass Frankreich ein Rechtsstaat mit
funktionierendem Justizsystem ist und über eine schutzwillige und -fähige Polizeibehörde
verfügt, deren Hilfe die Beschwerdeführenden im Falle einer tatsächlich auftretenden
Bedrohung in Anspruch nehmen können. Tatsächlich wurden die französischen
Dublin-Behörden am 4. November 2024 bereits durch die Vorinstanz über die vorgebrachte
Zwangsheirat und Bedrohungssituation informiert (SEM-act. 21).

E. 2.3
Den Beschwerdeführenden kann auch nicht gefolgt werden, wenn sie rügen, die
Beschwerdeführerin 1 könne in Frankreich allenfalls nicht therapeutisch behandelt werden
und würde durch die Überstellung gesundheitlich schwer beeinträchtigt. Aktenkundig leidet
die Beschwerdeführerin 1 an urogynäkologischen Beschwerden, die medikamentös und
physiotherapeutisch behandelt werden (SEM-act. 18 f. und 23). Frankreich verfügt
rechtsprechungsgemäss über eine ausreichende, für Dublin-Überstellte hinreichend
zugängliche medizinische Infrastruktur. Als Dublin-Mitgliedstaat ist es verpflichtet, den
antragstellenden Personen die erforderliche medizinische Versorgung zugänglich zu
machen und antragstellenden Personen mit besonderen Bedürfnissen die erforderliche
medizinische oder sonstige Hilfe zu gewähren (Art. 19 Richtlinie 2013/33/EU des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zur Festlegung von Normen für
die Aufnahme von Personen, die internationalen Schutz beantragen [Aufnahmerichtlinie]).
Es liegen keine Hinweise vor, wonach Frankreich der Beschwerdeführerin 1 eine adäquate
medizinische oder therapeutische Behandlung verweigern würde. Da bei einer Überstellung
nicht mit einer Gesundheitsverschlechterung zu rechnen ist, verstösst diese auch nicht
gegen Art. 3 EMRK.

E. 2.4
Auch sind keine Umstände ersichtlich oder werden substantiiert geltend gemacht, aufgrund
derer das übergeordnete Kindesinteresse (Art. 3 Abs. 1 des Übereinkommens über die
Rechte des Kindes vom 20. November 1989 [KRK; SR 0.107]) einer Überstellung des
Beschwerdeführers 2 nach Frankreich in entscheiderheblichem Mass entgegenstehen
könnte. Er wird gemeinsam mit der Beschwerdeführerin 1, die seine Mutter und
Hauptbezugsperson ist, nach Frankreich überstellt. Weiter ist rechtsprechungsgemäss davon
auszugehen, dass er in Frankreich Zugang zu adäquater Unterbringung, Unterstützung und
notwendiger medizinischer Behandlung erhalten wird. Aus der Kinderrechtskonvention
kann zudem kein Anspruch auf Aufenthalt im Staat mit den für ein Kind vorteilhaftesten
Lebensbedingungen abgeleitet werden (vgl. BGE 143 I 21 E. 5.5.2; Urteil des BVGer
F-2162/2024 vom 15. April 2024 E. 6.1; je m.w.H.).



E. 3
Nach dem Gesagten ist die angefochtene Verfügung vom 6. November 2024 nicht zu
beanstanden und die Beschwerde ist abzuweisen.

E. 4
Mit vorliegendem Urteil fällt der am 19. November 2024 angeordnete Vollzugsstopp dahin.

E. 5
Das Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung ist abzuweisen, da die
Begehren - wie sich aus den vorstehenden Erwägungen ergibt - als aussichtslos zu
bezeichnen sind und dies auch im Gesuchszeitpunkt waren (vgl. Art. 65 Abs. 1 VwVG). Bei
diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten den Beschwerdeführenden aufzuerlegen
(Art. 63 Abs. 1 VwVG) und auf insgesamt Fr. 750.- festzusetzen (Art. 1-3 des Reglements
vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem
Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Eine Parteientschädigung fällt
ausgangsgemäss ausser Betracht (Art. 64 Abs. 1 VwVG e contrario).
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